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A STELLUNGNAHMEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

A.1 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 410 Baurecht und Denkmalschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 03.09.2020) 

Anregungen und Hinweise aus der ei-
genen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan 
mit Begründung und ggf. Rechts-
grundlage: 

 

A.1.1 Nach dem Behördenanschreiben zur 
Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB da-
tiert der Aufstellungsbeschluss zur Ände-
rung des Flächennutzungsplans vom 
18.02.2020. Wir bitten dies nochmals zu 
prüfen, da das Verfahren nach unserem 
Kenntnisstand erst nach Herstellen des 
politischen Konsens am 24.06.2020 vom 
Gemeinsamen Ausschuss der Verwal-
tungsgemeinschaft förmlich eingeleitet 
wurde. Dieses Datum deckt sich auch mit 
den ortsüblichen Bekanntmachungen in 
den Amts-/Mitteilungsblättern. 

Dies wird berücksichtigt.  

Die Begründung zur 19. Flächennutzungsplanän-
derung wird diesbezüglich korrigiert. 

A.1.2 Wir machen darauf aufmerksam, dass die 
14. Änderung des Flächennutzungsplans 
zwischenzeitlich abgeschlossen ist (orts-
übliche Bekanntmachung der Genehmi-
gung am 06.05.2020). Die Übersicht der 
bisherigen Änderungsverfahren sollte 
dementsprechend aktualisiert werden. 

Dies wird berücksichtigt.  

Die Begründung zur 19. Flächennutzungsplanän-
derung wird diesbezüglich korrigiert. 

A.1.3 Der Umweltbericht trägt den Titelzusatz 
„Teil II". Einen korrespondierenden „Teil I" 
scheinen die Beteiligungsunterlagen al-
lerdings nicht zu enthalten. Wir regen da-
her an, auf den Zusatz zu verzichten. 

Dies wird berücksichtigt.  

Der Zusatztitel „Teil II“ wird gestrichen. 

A.1.4 Wir weisen darauf hin, dass sich aus der 
Sonderbaufläche mit der Zweckbestim-
mung „Solarenergie-Testfeld" lediglich ein 
Bebauungsplan, der die Erforschung und 
Entwicklung von Solarenergie-Anlagen 
zum Inhalt hat, entwickeln lassen wird. 
Die Zulässigkeit von Anlagen, die primär 
der gewerbsmäßigen Gewinnung von So-
larenergie dienen, wird damit nicht be-
gründet. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.1.5 In die Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange wird u.a. eingestellt, 
dass die Flächeninanspruchnahme ledig-
lich temporärer Natur ist (ca. 25 Jahre) 
und die Fläche gemäß Ziffer 7 der Be-
gründung langfristig voraussichtlich wie-

Dies wird berücksichtigt. 

Der Flächensteckbrief wird diesbezüglich ergänzt. 

Ferner wird auf Ebene des Bebauungsplans die 
Errichtung eines Solarenergie-Testfelds im Plange-
biet formal nicht zeitlich beschränkt. Als Folgenut-
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der landwirtschaftlich bewirtschaftet wer-
den kann. Wir regen an, diesen Umstand 
im Flächensteckbrief, Unterpunkt „Vorga-
ben für die Bebauungsplanung", noch 
entsprechend zu berücksichtigen. 

zung des Plangebiets sind grundsätzlich sowohl 
eine vollständige Zurückführung in die landwirt-
schaftliche Nutzungen, als auch weitere Nutzungen 
im Zusammenhang mit Solarenergie-Testanlagen 
vorstellbar. 

A.1.6 Wir begrüßen ausdrücklich die übersicht-
liche, nach Kriterien gegliederte und in-
haltlich nachvollziehbare Prüfung von 
möglichen alternativen Standorten im 
Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.1.7 Die Begründung ist zu gegebener Zeit auf 
den Stand der endgültigen Planung unter 
Berücksichtigung des Abwägungsergeb-
nisses zu bringen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Begründung wird zu gegebener Zeit auf den 
Stand der endgültigen Planung unter Berücksichti-
gung des Abwägungsergebnisses gebracht. 

A.1.8 Wir bitten um weitere Beteiligung am 
Verfahren und zu gegebener Zeit um 
Übermittlung einer Ergebnismitteilung zu 
den von uns ggf. vorgetragenen Anre-
gungen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Eine weitere Beteiligung am Verfahren wird zuge-
sagt. Ebenso wird eine Ergebnismitteilung zu den 
vorgetragenen Anregungen zugesagt. 

A.2 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 420 Naturschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 03.09.2020) 

Anregungen und Hinweise aus der ei-
genen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan 
mit Begründung und ggf. Rechts-
grundlage: 

 

A.2.1 Umweltbericht Scoping (Stand 
18.02.2020) 

Mit der geplanten Bebauung sind erhebli-
che Eingriffe in den Naturhaushalt ver-
bunden. Grundsätzlich sind erhebliche 
Eingriffe zunächst zu vermeiden und 
ggfls. zu minimieren und - falls unver-
meidbar - entsprechend auszugleichen. 
Es sind im weiteren Verfahren noch ge-
eignete (externe) Ausgleichsmaßnahmen 
vorzuschlagen. Die betroffene Mähwiese 
auf Grundstück Flst.-Nr. 13052, die durch 
das Vorhaben verloren geht, muss 
gleichartig und gleichwertig im räumlichen 
Verbund wiederhergestellt werden (Um-
weltschadensgesetz). 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wer-
den geeignete interne und externe Ausgleichs-
maßnahmen vorgeschlagen bzw. festgelegt. Die 
betroffene Mähwiese wird gleichartig und gleich-
wertig im funktionsräumlichen Umfeld wiederher-
gestellt. 

A.2.2 Die artenschutzrechtliche Prüfung erfolgt 
derzeit durch das Büro Kunz GaLaPlan, 
Todtnauberg. Der Untersuchungsumfang 
muss sich auf folgende Arten erstrecken: 
Reptilien (Zauneidechse, Schlingnatter), 
entlang des „Neugraben" evtl. Amphibien 
und Libellen sowie im Bereich der FFH-
Mähwiese streng geschützte Falter (Ma-
culinen). Des Weiteren werden laut Um-

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wer-
den die artenschutzrechtlichen Belange abgearbei-
tet. Dabei werden auch die zitierten Artengruppen 
(Reptilien, Amphibien, Libellen, Falter) berücksich-
tigt. 
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weltbericht Vögel und Fledermäuse un-
tersucht. Das Thema Artenschutz ist im 
weiteren Verfahren spätestens auf BPL-
Ebene vollständig abzuarbeiten. 

A.2.3 Umweltbericht 

Die Erstellung eines qualifizierten Um-
weltberichts mit Darstellung sämtlicher 
Eingriffe der Planung sowie Darlegung 
von entsprechenden Minimierungs-, Aus-
gleichs-, Ersatz- und ggfls. CEF-
Maßnahmen anhand einer Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung ist - spätestens 
auf Bebauungsplanebene - verpflichtend. 
Der Entwurf des Bebauungsplans „Solar-
energie-Testfeld" liegt den Fachbehörden 
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
bereits zur Prüfung und Stellungnahme 
vor. Auf die dortigen Ausführungen (BPL) 
wird verwiesen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wird 
ein qualifizierter Umweltbericht mit Darstellung der 
durch die Planung einhergehenden Eingriffe und 
der Darlegung entsprechender Maßnahmen er-
stellt. Ferner wurde bereits am 01.09.2020 der 
Offenlageentwurf des Bebauungsplans „Solarener-
gie-Testfeld“ der Gemeinde Merdingen gebilligt und 
die Offenlage beschlossen. 

A.2.4 Vertragliche Sicherung externer Aus-
gleichsmaßnahmen 

Da ein vollständiger Ausgleich innerhalb 
des Plangebietes nicht möglich sein wird 
(insbesondere Schutzgüter „Ar-
ten/Biotope" und „Boden"), sind externe 
Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen und 
über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag 
zwischen der Gemeinde Merdingen und 
der unteren Naturschutzbehörde (und 
gegebenenfalls privaten Dritten) rechtzei-
tig vor Satzungsbeschluss abzusichern. 
Bei privaten Dritten als Vertragspartner ist 
zusätzlich eine dingliche Sicherung not-
wendig. Sollten landwirtschaftlich genutz-
te Flächen für den externen Ausgleich in 
Erwägung gezogen bzw. in Anspruch ge-
nommen werden, so ist rechtzeitig im 
Vorfeld eine Abstimmung mit dem Fach-
bereich 580 (Landwirtschaft) vorzuneh-
men. Die Ausgleichsflächen müssen dar-
über hinaus rechtlich verfügbar sein. Ein 
etwaiges Pachtverhältnis darf den Aus-
gleichsmaßnahmen nicht entgegenste-
hen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die vorgesehenen externen Ausgleichsmaßnah-
men werden auf Bebauungsplanebene rechtzeitig 
vor Satzungsbeschluss über einen öffentlich-
rechtlichen Vertrag zwischen der Gemeinde Mer-
dingen und der unteren Naturschutzbehörde abge-
sichert.  

Sollten landwirtschaftliche genutzte Flächen für den 
externen Ausgleich in Erwägung gezogen werden, 
so wird im Vorfeld eine Abstimmung mit dem Fach-
bereich 580 vorgenommen. 

A.2.5 Belange des Biotopverbundes 

Durch das Gesetz zur Änderung des Na-
turschutzgesetzes und des Landwirt-
schafts- und Landeskulturgesetzes vom 
23.07.2020 (GBl. vom 30.07.2020, S 651) 
wurde u.a. der § 22 NatSchG geändert. 
Wir weisen darauf hin, dass gemäß der 
Neufassung des § 22 Abs. 2 NatSchG al-

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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le öffentlichen Planungsträger bei ihren 
Planungen und Maßnahmen die Belange 
des Biotopverbundes zu berücksichtigen 
haben. Für die Umsetzung dieser Ver-
pflichtung haben die Gemeinden für Ihr 
Gebiet auf Grundlage des Fachplanes 
Landesweiter Biotopverbund einschließ-
lich des Generalwildwegeplans (vgl.: 
https://www.lubw.baden-
wuerttemberg.de/natur-und-
landschaft/biotopverbund) Biotopver-
bundpläne zu erstellen oder ihre Land-
schafts- oder Grünordnungspläne anzu-
passen." 

A.3 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 430/440 Umweltrecht / Wasser, Boden, 
Altlasten 
(gemeinsames Schreiben vom 03.09.2020) 

Anregungen und Hinweise aus der ei-
genen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan 
mit Begründung und ggf. Rechts-
grundlage: 

 

A.3.1 Oberflächengewässer / Gewässeröko-
logie / Hochwasserschutz 

Wie in der Begründung unter Ziffer 6 
ausgeführt, wurde ein Schutzabstand von 
20 m zum westlichen Böschungsrand des 
„Merdinger Neugrabens" eingehalten. 
Damit befindet sich das Gebiet außerhalb 
eines Überschwemmungsgebietes i. S. d. 
§ 776 WHG i. V. m. § 65 WG. Das Pla-
nungsverbot des § 78 Abs. 1 WHG findet 
demnach hier keine Anwendung. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

A.3.2 Ein untergeordneter Teil des Plangebie-
tes befindet sich dennoch im Bereich des 
HQextrem und somit in einem Risikogebiet 
außerhalb von Überschwemmungsgebie-
ten (§ 78 b Abs. 1 WHG). Nach § 78b 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 WHG sind in Risiko-
gebieten außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten zum Schutz vor 
einem Hochwasserereignis bei der Aus-
weisung neuer Baugebiete im Außenbe-
reich sowie bei der Aufstellung, Änderung 
oder Ergänzung von Bauleitplänen in Ge-
bieten nach § 30 Abs. 1 und Abs. 2 oder 
§ 34 BauGB insbesondere der Schutz 
von Leben und Gesundheit und die Ver-
meidung erheblicher Sachschäden in der 
bauleitplanerischen Abwägung zu be-
rücksichtigen. Hierbei handelt es sich nur 
um Mindestvorgaben im Hinblick auf die 
einzubeziehenden Belange und der mög-

Dies wird berücksichtigt. 

Die Begründung wird diesbezüglich ergänzt. 

https://www.lubw.badenwuerttemberg.de/natur-und-landschaft/biotopverbund
https://www.lubw.badenwuerttemberg.de/natur-und-landschaft/biotopverbund
https://www.lubw.badenwuerttemberg.de/natur-und-landschaft/biotopverbund
https://www.lubw.badenwuerttemberg.de/natur-und-landschaft/biotopverbund
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lichen Gefährdungspotentiale. 

Wir bitten zu prüfen, ob die bisherigen 
Ausführungen zur Dokumentation des 
Abwägungsprozesses ausreichend sind. 

A.4 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 580 Landwirtschaft 
(gemeinsames Schreiben vom 03.09.2020) 

Anregungen und Hinweise aus der ei-
genen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan 
mit Begründung und ggf. Rechts-
grundlage: 

 

A.4.1 Der 19. FNPL Änderungsbereich für das 
„Solarenergie-Testfeld" umfasst 4,436 ha 
landwirtschaftlich genutzte Fläche auf der 
Gemarkung Merdingen, die gemäß der 
digitalen Flurbilanz von Baden-
Württemberg trotz geringer Ackerzahlen 
von 39 - 45 der Vorrangflur Stufe I zuge-
ordnet ist. Flächen der Vorrangflur Stufe I 
umfassen überwiegend landbauwürdige 
Flächen, die wegen der ökonomischen 
Standortgunst in einer landwirtschaftli-
chen Nutzung verbleiben sollten, Um-
widmungen sollten ausgeschlossen blei-
ben. 

Dies wird teilweise berücksichtigt. 

Die Belange der Landwirtschaft werden in die Be-
gründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 

Für die Nutzung des Änderungsbereichs als 
Standort für ein Solarenergie-Testfeld müssen ca. 
4,44 ha bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen 
bzw. als Grünland genutzte Flächen (der Vorrang-
flur Stufe I) umgewandelt werden. Sie stehen damit 
temporär für einen Planungshorizont von ca. 25 
Jahren nicht mehr für die landwirtschaftliche Nut-
zung zur Verfügung. Tatsächlich ist auf Ebene des 
Bebauungsplans erst einmal geplant, den östli-
chen, ca. 3,00 ha großen Teil des Plangebiets, der 
derzeit nur als Grünlandfläche genutzt wird, umzu-
nutzen. Die westliche Restfläche mit ca. 1,44 ha, 
die landwirtschaftlich genutzt wird, stellt zunächst 
nur eine potenzielle Erweiterungsfläche auf Ebene 
des Flächennutzungsplans dar. 

In der Gemeinde Merdingen stehen entsprechend 
dem Kartendienst des GISELa (GIS Entwicklung 
Landwirtschaft des Ministeriums für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg) keine für die Landwirtschaft weniger 
geeigneten Flächen für das geplante Solar-Testfeld  
zur Verfügung. 

Die umliegenden landwirtschaftlichen Flächen wer-
den durch diese Nutzung nicht zerschnitten und die 
Bewirtschaftung nicht erschwert. 

Der Verlust von landwirtschaftlichen Flächen zu-
gunsten des für die Forschung bedeutenden Solar-
Testfeldes wird im Sinne des Klimaschutzes der 
Eignung des Standorts und der Grundstücksver-
fügbarkeit in die Abwägung entsprechend einge-
stellt. 

A.4.2 Aktuell wird der westliche Bereich des 
Plangebiets von zwei Haupterwerbsland-
wirten aus Hartheim und Gottenheim 
überwiegend als Ackerfläche im Umwelt-
interesse (ÖVF) und Wiese bewirtschaf-
tet. Landwirte, die am Gemeinsamen An-

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Ein Teil der Flächen wurden bereits von der Ge-
meinde Merdingen unter der Prämisse erworben, 
dass keine Existenzgefährdung der maßgebenden 
landwirtschaftlichen Betriebe zu erwarten ist. 
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tragsverfahren teilnehmen, müssen min-
destens 5 % der betrieblichen Ackerflä-
chen als Flächen im Umweltinteresse 
(ÖVF) verpflichtend ausweisen. Können 
Sie dafür keine Ersatzackerflächen be-
nennen und somit die Auflage nicht erfül-
len, erhalten sie Abzüge bei den Direkt-
zahlungen. Für den östlichen Bereich 
bzw. der Mähwiese konnte kein Bewirt-
schafter ausfindig gemacht werden. 

A.4.3 Eine mögliche landwirtschaftliche Nut-
zung (evtl. Beweidung) der Solarenergief-
läche wird bezweifelt. Die Beschattung 
der Bodenfläche durch die Paneele wür-
de einen deutlich reduzierten Aufwuchs 
zur Folge haben. Der Niederschlag ver-
teilt sich ungleichmäßig. Während im Re-
genschatten der Wuchs zurückbleibt, ist 
er dort umso stärker, wo sich das Nieder-
schlagswasser sammelt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Eine gleichzeitige Nutzung eines Teils der Fläche 
als Weidefläche (für kleinere Tiere, etwa Schafe) ist 
denkbar. Eine freie Beweidung der gesamten Flä-
che ist allerdings nicht möglich, da manche Test-
aufbauten nur temporärer Art bestehen werden. 
Zum einen bedingen solche Aufbauten häufigere 
Arbeitseinsätze der Techniker und Wissenschaftler, 
die dann nicht in den tierischen Ausscheidungen 
stehen und arbeiten möchten. Zum anderen sind 
bei typischen Kurzzeitversuchen zwar alle Kabel 
elektrisch sicher verlegt und angeschlossen, aber 
nicht gegen Bissschäden durch Weidetiere ge-
schützt (ein Problem, welches aus kommerziellen 
Freiflächen-PV-Anlagen bekannt ist). 

Eine tatsächliche Doppelnutzung der Fläche durch  
landwirtschaftliche Anbauflächen ist unter dem 
Begriff Agro-Photovoltaik (APV) bekannt. Das 
Fraunhofer ISE betreibt entsprechende Pilotanla-
gen in Heggelbach und (demnächst) in Denzlingen. 
Eine APV-Nutzung eines größeren Teils der Fläche 
in Merdingen wäre im Prinzip denkbar, erscheint 
aber aufgrund mehrerer Aspekte schwer durch-
führbar.  

(1): APV-Anlagen erfordern eine höhere Aufstände-
rung, um die Nutzflächen mit normalen Landma-
schinen bearbeiten zu können.  

(2): APV-Anlagen weisen zudem größere Reihen-
abstände und nicht auf den Stromertrag, sondern 
auf den Pflanzenertrag optimierte Ausrichtungen 
auf. Beide Anforderungen widersprechen einem 
kostengünstigen und effizienten Betrieb des Solar-
testfelds.  

(3): Die landwirtschaftliche Nutzfläche unter den 
PV-Modulen kann in der Zeit zwischen Aussaat 
und Ernte nicht wirklich betreten werden – schlecht 
für die Techniker und Wissenschaftler und deren 
Tätigkeiten an den PV-Anlagen. 

Andererseits gibt es tatsächlich schon Anfragen 
aus dem Fraunhofer ISE, Tests mit bestimmten 
neuen APV-Modulaufständerungen in Merdingen 
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durchzuführen. Als flächenmäßig begrenztes Expe-
riment (und als Showcase) ist eine APV-Nutzung 
daher nicht ganz unwahrscheinlich. 

Auf eine formale Regelung einer landwirtschaftli-
chen Nutzung im Plangebiet wird jedoch aufgrund 
der o.g. Problematik verzichtet. 

Aus APV-Forschungs- und Pilotprojekten ist des 
Weiteren bekannt, dass eine Reihe von Nutzpflan-
zen von einer reduzierten solaren Einstrahlung 
profitieren und auch höhere Erträge liefern können. 
Darauf aufbauend entwickelt das Fraunhofer ISE 
zum Beispiel Resilienzkonzepte für den Obstbau, 
um Auswirkungen des Klimawandels auf die Obst-
kulturen teilweise abfangen zu können. Die Anfor-
derungen an die Gleichmäßigkeit der Einstrahlung 
an den Pflanzen und der Niederschlagsverteilung 
führen dabei allerdings zu Anlagenkonzepten, die 
dem eigentlichen Zweck des Testfelds entgegen-
stehen. Daher werden sicher keine großen Anteile 
der Fläche in dieser Art genutzt werden können, 
Experimente wird es nach aktueller Planung aber 
geben. 

A.4.4 Diese Belange sind in die Begründung 
aufzunehmen und sachgerecht abzuwä-
gen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Belange der Landwirtschaft werden in die Be-
gründung aufgenommen und sachgerecht in die 
Abwägung eingestellt. 

A.4.5 Fünf alternative Standorte in den VVG 
Gemeinden wurden nach den Auswahlkri-
terien des Vorhabenträgers untersucht. 
Absolutes Ausschlusskriterium war eine 
mögliche Verschattung, welche auch bei 
Freileitungen (S2, S3) bejaht wurde. Wei-
tere Standorte sind für künftige Sied-
lungs- (S1) und Gewerbeentwicklungen 
(S4, S5) vorgesehen. Favorisiert wurde 
deshalb das vorliegende Plangebiet S6 in 
Merdingen, was aus agrarstruktureller 
Sicht nachvollzogen werden kann. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

A.4.6 Als Vorgabe für das weitere Verfahren 
sollten die folgenden Hinweise im Flä-
chensteckbrief verbindlich festgesetzt 
werden: 
 

 Gemäß § 15 Abs. 3 BNatSchG sind 
agrarstrukturelle Belange bei der 
Festsetzung von Kompensationsmaß-
nahmen zu berücksichtigen. 

 
 Des Weiteren ist der Fachbereich 580 

gemäß § 15 Abs. 6 NatSchG als zu-
ständige Landwirtschaftsbehörde bei 

Dies wird teilweise berücksichtigt. 

Bauplanungsrechtlich „verbindliche“ Festsetzungen 
können nur auf Ebene des Bebauungsplans getrof-
fen werden. 

Die zuständige Landwirtschaftsbehörde wird bei 
der Auswahl der Flächen frühzeitig, d.h. noch in der 
Planungsphase, beteiligt. Ferner können auf Ebene 
des Flächennutzungsplans keine Kompensations-
maßnahmen festgesetzt werden. 

Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Fachbereich 
580 (Landwirtschaft) wird zugesagt. Die auf Be-
bauungsplanebene geplante Maßnahme wurde von 
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der Inanspruchnahme landwirtschaftli-
cher Flächen für Kompensationsmaß-
nahmen frühzeitig, d.h. noch in der 
Planungsphase, in die Flächenaus-
wahl einzubinden. Lt. Planunterlagen 
wird der externe Ausgleich für die im 
Plangebiet liegende Magerwiese mit 
C-Qualität auf dem Flst.-Nr. 13040 
Gemarkung Merdingen erfolgen, wel-
ches ein ortsansässiger Landwirt zu-
sammen mit dem angrenzenden Flst.-
Nr. 13041 in einem 1,23 ha großen 
Schlag bewirtschaftet. Eine Beteili-
gung der unteren Landwirtschaftsbe-
hörde fand bisher nicht statt! 

der Gemeinde Merdingen in der Zwischenzeit aus-
führlich mit dem betroffenen Landwirt kommuni-
ziert. 

 

A.4.7 Wir weisen darauf hin, dass 

- nach einer aktuellen Entscheidung des 
Ministeriums für ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz eine Solarpark-
Fläche nicht mehr landwirtschaftlich 
nutzbar ist und damit auch im Rahmen 
des Gemeinsamen Antrages nicht 
mehr beihilfefähig bzw. förderfähig ist. 

- die Umwandlung von Ackerland in 
Grünland aus landwirtschaftlicher 
Sicht aufgrund rechtlicher Vorgaben (§ 
27a LLG und Greeningverpflichtun-
gen) einen nicht korrigierbaren Wert-
verlust darstellt. 

- eine alternative Standortprüfung erst 
fünf Monate nach frühzeitiger Beteili-
gung im Bebauungsplanverfahren im 
Rahmen der vorliegenden 19. punktu-
ellen Flächennutzungsplanänderung 
vorgelegt wurde. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Die 19. Punk-
tuelle Flächennutzungsplanänderung und der Be-
bauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Solar-
energie-Testfeld“ wurden parallel in die jeweiligen 
Verfahren geschickt. Aufgrund des komplexeren 
Verfahrensablaufes auf Ebene des Flächennut-
zungsplans kommt es für gewöhnlich hier zu zeitli-
chen Verzögerungen. Die Parallelität beider Ver-
fahren bleibt dennoch gewahrt. 

A.5 Regierungspräsidium Freiburg – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
(Schreiben vom 11.08.2020) 

A.5.1 Geotechnik 

Die lokalen geologischen Untergrundver-
hältnisse können unter http://maps.lgrb-
bw.de/ abgerufen werden. 

Ingenieurgeologische Belange werden im 
Rahmen der Anhörung zu konkreten Pla-
nungen (z. B. Bebauungspläne) beurteilt, 
wenn Art und Umfang der Eingriffe in den 
Untergrund näher bekannt sind. Eine Ge-
fahrenhinweiskarte (insbesondere bezüg-
lich eventueller Massenbewegungen und 
Verkarstungsstrukturen) kann, nach vor-

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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heriger - für Kommunen und alle übrigen 
Träger Öffentlicher Belange gebühren-
freier - Registrierung, unter 
http://geogefahren.lgrb-bw.de/ abgerufen 
werden. 

A.5.2 Boden 

Zur Planung sind aus bodenkundlicher 
Sicht keine Hinweise, Anregungen oder 
Bedenken vorzutragen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.5.3 Mineralische Rohstoffe 

Zum Planungsvorhaben sind aus roh-
stoffgeologischer Sicht keine Hinweise, 
Anregungen oder Bedenken vorzubrin-
gen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.5.4 Grundwasser 

Aktuell findet im Plangebiet keine Bear-
beitung des LGRB zu hydrogeologischen 
Themen statt. Weitere Hinweise, Anre-
gungen oder Bedenken sind aus hydro-
geologischer Sicht zum Planungsvorha-
ben nicht vorzubringen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.5.5 Bergbau 

Gegen die Änderung des Flächennut-
zungsplanes bestehen von bergbehördli-
cher Seite keine Einwendungen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.5.6 Geotopschutz 

Im Bereich der Planfläche sind Belange 
des geowissenschaftlichen Naturschutzes 
nicht tangiert. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.5.7 Allgemeine Hinweise 

Die lokalen geologischen Untergrundver-
hältnisse können dem bestehenden Geo-
logischen Kartenwerk, eine Übersicht 
über die am LGRB vorhandenen Bohrda-
ten der Homepage des LGRB 
(http://www.lgrb-bw.de) entnommen wer-
den. 

Des Weiteren verweisen wir auf unser 
Geotop-Kataster, welches im Internet un-
ter der Adresse http://lgrb-
bw.de/geotourismus/geotope (Anwen-
dung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) 
abgerufen werden kann. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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A.6 Regierungspräsidium Freiburg – Raumordnung, Baurecht und Denkmalschutz 
(Schreiben vom 04.09.2020) 

A.6.1 Die Vereinbarkeit der Planung mit den 
Belangen des Natur- und Landschafts-
schutzes vorsetzend, bestehen von Sei-
ten der höheren Raumordnungsbehörde 
keine raumordnerische Bedenken gegen 
die vorgesehene Flächennutzungs-
planänderung. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.6.2 Die Belange der Referate 55 und 56 als 
höhere Naturschutzbehörde sind von der 
Planung nicht tangiert und geben daher 
keine Stellungnahme ab. Die naturschutz-
fachliche und -rechtliche Zuständigkeit 
liegt bei der unteren Naturschutzbehörde 
des Landkreises Breisgau-
Hochschwarzwald. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.6.3 Die Stellungnahme der Abt. 9/Landesamt 
für Geologie, Rohstoffe und Bergbau wird 
Ihnen in gesonderter Email zugesandt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.6.4 Die Abteilung 4 (ausgenommen Ref. 46) - 
Straßenwesen und Verkehr - des Regie-
rungspräsidiums Freiburg als Straßen-
baubehörde für Autobahnen, Bundes- 
und Landesstraßen nimmt zu o. g. Flä-
chennutzungsplan nur Stellung im Hin-
blick auf Planungs- und Ausbauabsichten 
sowie zu Belangen der Straßenbauge-
staltung im Zuge dieser Verkehrswege. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.6.5 Das Referat 44 Straßenplanung ist durch 
das Straßenbauvorhaben B 31 Neubau 
zwischen Breisach und Gottenheim be-
rührt. 

 
Derzeit findet eine Variantenüberprüfung 
im Zuge des geplanten Neubaus der B 31 
von Breisach nach Gottenheim statt. Ins-
gesamt liegen 9 Varianten vor, die näher 
untersucht werden. 
 
Von den 9 Varianten durchlaufen die Va-
rianten Nr. 2 bis Nr. 9 (also 8 von 9 Vari-
anten) den Bereich der 19. Änderung des 
Flächennutzungsplanes (siehe hierzu 
nachfolgender Planauszug). 
 
Nur Hinweis: Der räumliche Geltungsbe-
reich der 19. FNP-Änderung ist etwas 
größer als das Bebauungsplangebiet „So-
larenergie-Testfeld" der Gemeinde Mer-
dingen. Innerhalb des Bebauungsplange-

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Hinweis: Die Abgrenzung des Plangebiets bzw. 
Änderungsbereichs auf der Abbildung der vorlie-
genden Stellungnahme des RP Freiburg vom 
04.09.2020 war nicht korrekt. Nach erneuter Ab-
stimmung mit dem RP Freiburg wurde die  Abbil-
dung korrigiert (siehe Abbildung Ziffer A.6.5 links.) 
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bietes liegt nur die Variante 9 randlich, 
die anderen Varianten liegen außerhalb 
des Bebauungsplangebietes. 
 

 

Nach heutigem Stand können alle 8 Vari-
anten, die innerhalb des FNP-
Änderungsbereiches verlaufen, aus die-
sem herausgeschoben werden. Grund-
sätzliche Hinderungsgründe sind keine 
erkennbar. 

 
Selbst für den - heute so nicht absehba-
ren - Fall, dass eine gewählte Variante 
aus anderen Gründen weiterhin im FNP-
Änderungsbereich verlaufen würde, so 
müsste vom Vorhabensträger ggfIs. ent-
schädigt werden. Eine B 31-Trasse würde 
jedoch nicht verhindert. 
 
Unter Berücksichtigung o. g. Gesichts-
punkte gibt es keine Einwände seitens 
des Referates 44 Straßenplanung gegen 
die 19. Punktuelle Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der VVG Breisach-
Ihringen-Merdingen. 

Für Rückfragen seitens Referat 44 steht 
Herr Dörr (0761/208-4505, Email Cc) 
gerne zur Verfügung. 

A.7 Regierungspräsidium Stuttgart – Ref. 16.3 Kampfmittelbeseitigungsdienst BW 
(Schreiben vom 05.08.2020) 

Aufgrund der ausgedehnten Kampfhand-
lungen und Bombardierungen, die wäh-
rend des 2. Weltkrieges stattfanden, ist 
es ratsam, im Vorfeld von jeglichen 
Bau(Planungs-)verfahren eine Gefahren-
verdachtserforschung in Form einer Aus-
wertung von Luftbildern der Alliierten 
durchzuführen. 
Alle nicht vorab untersuchten Bauflächen 

Dies wird berücksichtigt. 

Eine Luftbildauswertung auf Kampfmittelbelastung 
wurde von Seiten des Büros LBA Luftbildauswer-
tung GmbH aus Stuttgart durchgeführt. Im Ergebnis 
dieser Luftbildauswertung vom 06.03.2020 ist nicht 
mit Kampfmitteln innerhalb des Plangebiets zu 
rechnen. 
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sind daher als potentielle Kampfmittelver-
dachtsflächen einzustufen. 

Seit dem 02.01.2008 kann der Kampfmit-
telbeseitigungsdienst Baden-
Württemberg allerdings Luftbildauswer-
tungen für Dritte, zur Beurteilungen mög-
licher Kampfmittelbelastungen von 
Grundstücken auf vertraglicher Basis nur 
noch kostenpflichtig durchführen. 

Diese Auswertung kann bei uns mittels 
eines Vordrucks beantragt werden. Die 
dafür benötigten Formulare können auch 
unter www.rp-stuttgart.de (Ser-
viceFormulare und Merkblätter) gefun-
den werden. 
Bitte beachten Sie hierzu auch den An-
hang. 
Die momentane Bearbeitungszeit hierfür 
beträgt zur Zeit mind. 32 Wochen ab Auf-
tragseingang. 
Eine Abweichung von der angegebenen 
Bearbeitungszeit ist nur in dringenden 
Fällen (Gefahr in Verzug) möglich. Bitte 
sehen Sie von Nachfragen diesbezüglich 
ab. 
Weiterhin weisen wir bereits jetzt darauf    
hin, dass sich aufgrund der VwV-
Kampfmittelbeseitigungsdienst des In-
nenministeriums Baden-Württemberg   
vom   31.08.2013 (GABI. S. 342) die Auf-
gaben des Kampfmittelbeseitigungsdiens-
tes Baden-Württemberg auf die Entschär-
fung, den Transport und die Vernichtung 
von Kampfmitteln beschränken. 
Die Beratung von  Grundstückseigentü-
mern sowie die Suche nach und die Ber-
gung von Kampfmitteln kann vom 
Kampfmittelbeseitigungsdienst nur im 
Rahmen seiner Kapazität gegen vollstän-
dige Kostenerstattung übernommen wer-
den. Soweit der Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst nicht tätig werden kann, sind 
für diese Aufgaben gewerbliche Unter-
nehmen zu beauftragen. 
Bei eventuellen Rückfragen stehen wir 
Ihnen gerne persönlich zur Verfügung. 
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A.8 Regionalverband Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 19.08.2020) 

A.8.1 Aus regionalplanerischer Sicht bestehen 
keine Einwendungen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.8.2 Laut Ziffer 8 der Begründung zur 19. 
FNP-Änderung steht die Planung im Kon-
flikt zu Trassenvarianten der Weiterfüh-
rung der B 31 West (Gottenheim - 
Breisach). 

Wir halten eine Abstimmung mit dem Re-
gierungspräsidium Freiburg für erforder-
lich. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Derzeit werden die Planfeststellungsunterlagen aus 
dem Jahr 2010 aktualisiert. Wann das Rechtsver-
fahren fortgesetzt wird und in der Folge davon eine 
bauliche Umsetzung möglich ist, kann derzeit nicht 
rechtsverbindlich gesagt werden. Aufgrund dieser 
Unverbindlichkeit kann auf Ebene des Flächennut-
zungsplans nur auf diese Planung verwiesen wer-
den. Sollte wider Erwarten die Planung vor Ab-
schluss der vorliegenden punktuellen Flächennut-
zungsplanänderung festgestellt werden, so wäre 
die Planfeststellung rechtsverbindlich zu berück-
sichtigen.   

Nach aktuellem Stand der bisherigen Planung mit 
insgesamt neun Varianten wird der Änderungsbe-
reich insbesondere durch die Variante Nr. 9 beein-
trächtigt. Unabhängig hiervon ist die Gemeinde 
Merdingen der Ansicht, dass die geplante Neu-
bautrasse soweit wie möglich vom Siedlungsbe-
reich entfernt sein sollte. 

Das Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung 
Straßenwesen und Verkehr hat im Zuge der früh-
zeitigen Beteiligung im Verfahren zum Bebauungs-
plan „Solarenergie-Testfeld“ der Gemeinde Mer-
dingen eine Stellungnahme abgegeben (Schreiben 
vom 07.04.2020). Darin heißt es im Wesentlichen, 
dass sich die derzeitige Variantenüberprüfung zur 
Weiterführung der B 31 sich im Stadium der Vor-
planung befindet. Ganz gleich, welche Variante als 
Vorzugsvariante gewählt wird, gilt: im weiteren 
Planungsprozess wird die gewählte Variante noch 
optimiert und genauer ausgearbeitet. In diesem 
Zuge könnten auch noch alle Varianten 2-9 so 
kleinräumig verschoben werden, dass kein Konflikt 
mit dem Solartestfeld bzw. mit der vorliegenden 19. 
punktuellen Flächennutzungsplanänderung ent-
steht. 

Das Regierungspräsidium Freiburg – Raumord-
nung, Baurecht und Denkmalschutz trifft mit seiner 
Stellungnahme vom 04.09.2020 (Referat 44 Stra-
ßenplanung unter Ziffer A.6.5) sachlich die gleichen 
Aussagen. 
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A.9 Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 13.08.2020) 

Von Seiten der Industrie- und Handels-
kammer Südlicher Oberrhein wird die 
Planung analog zum laufenden Bebau-
ungsplanverfahren ausdrücklich unter-
stützt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.10 ED Netze GmbH 
(Schreiben vom 30.07.2020) 

A.10.1 Gegen die punktuelle 19. Änderung des 
Flächennutzungsplanes bestehen unse-
rerseits keine Einwände. 

Im Plangebiet sind keine Anlagen der ED 
Netze GmbH vorhanden und wir sind 
nicht Netzbetreiber von Merdingen. Bitte 
wenden Sie sich an den zuständigen 
Netzbetreiber. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

A.10.2 Wir wünschen am weiteren Verfahren 
nicht mehr beteiligt zu werden. 

Die ED Netzte GmbH wird am weiteren Verfahren 
nicht mehr beteiligt. 

A.11 terranets bw GmbH 
(Schreiben vom 30.07.2020) 

A.11.1 Wir bedanken uns für die Beteiligung an 
der 19. punktuellen Änderung des oben 
genannten Flächennutzungsplans und 
teilen Ihnen mit, dass Leitungen und An-
lagen unseres Unternehmens von den 
Änderungen nicht betroffen sind. 

Im räumlichen Geltungsbereich des ge-
samten FNP liegen Anlagen der terranets 
bw GmbH. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

A.11.2 Sollten der räumliche Geltungsbereich 
geändert werden und sonstige Auswir-
kungen auf die Anlagen der terranets bw 
GmbH nicht auszuschließen sein, bitten 
wir um erneute Beteiligung. 

Dies wird berücksichtigt.  

Eine weitere Beteiligung am Verfahren wird zuge-
sagt. Ferner sind keine Änderungen des räumli-
chen Geltungsbereichs vorgesehen. 

A.12 PLEdoc GmbH 
(Schreiben vom 31.07.2020) 

A.12.1 Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnah-
me und teilen Ihnen hierzu mit, dass von 
uns verwaltete Versorgungsanlagen der 
nachstehend aufgeführten Eigentümer 
bzw. Betreiber von der geplanten Maß-
nahme nicht betroffen werden: 

- Open Grid Europe GmbH, Essen 
- Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 
- Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), 

Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei 
Nürnberg 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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- Mittel-Europäische Gasleitungsgesell-
schaft mbH (MEGAL), Essen 

- Mittelrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH (METG), Es-
sen 

- Nordrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH & Co. KG 
(NETG), Dortmund 

- Trans Europa Naturgas Pipeline 
GmbH (TENP), Essen 

- GasLINE Telekommunikationsnetzge-
sellschaft deutscher Gasversorgungs-
unternehmen mbH & Co. KG, Straelen 
(hier Solotrassen in Zuständigkeit der 
PLEdoc GmbH) 

- Viatel GmbH (Zayo Group), Frankfurt 

A.12.2 Hinsichtlich der Maßnahmen zum Aus-
gleich und zum Ersatz der Eingriffsfolgen 
entnehmen wir den Unterlagen, dass die 
Kompensationsmaßnahmen erst im wei-
teren Verfahren festgelegt werden bzw. 
keine Erwähnung finden. 

Wir weisen darauf hin, dass durch die 
Festsetzung planexterner Ausgleichsflä-
chen eine Betroffenheit von uns verwalte-
ter Versorgungseinrichtungen nicht aus-
zuschließen ist. Wir bitten um Mitteilung 
der planexternen Flächen bzw. um weite-
re Beteiligung an diesem Verfahren. 

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im 
Übersichtsplan markierte Bereich. Dort 
dargestellte Leitungsverläufe dienen nur 
zur groben Übersicht. 

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweite-
rung des Projektbereichs bedarf immer 
einer erneuten Abstimmung mit uns. 

Dies wird berücksichtigt. 

Nach derzeitigem Planungsstand befinden sich die 
externen Ausgleichsflächen zur Entwicklung einer 
FFH-Mähwiese auf Teilstücken der Flst. Nrn. 
13040 und 13052, Gemarkung Merdingen. 

Eine erneute Beteiligung im Zuge der Offenlage 
wird zugesagt. 

A.13 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(Schreiben vom 31.07.2020) 

Durch die oben genannte und in den Un-
terlagen näher beschriebene Planung 
werden Belange der Bundeswehr nicht 
berührt. 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden 
Sach- und Rechtslage bestehen zu der 
Planung seitens der Bundeswehr als Trä-
ger öffentlicher Belange keine Einwände. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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A.14 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. 
(Schreiben vom 30.07.2020) 

Wir haben die Unterlagen an unseren eh-
renamtlichen Mitarbeiter vor Ort weiter-
geschickt. 

Sollte keine LNV-Stellungnahme abgege-
ben werden, so bitten wir, dies nicht als 
Zustimmungen zu der Planung zu werten. 
Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter vor 
Ort sind leider auf Grund der hohen Inan-
spruchnahme zeitlich nicht immer in der 
Lage, eine Stellungnahme zu erarbeiten. 
Ihre Frist ist komplett in den Sommerferi-
en gesetzt, so dass eine Bearbeitung zu 
dieser Zeit oft nur schwer möglich ist. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.15 Gemeinde Ihringen 
(Schreiben vom 10.08.2020) 

Seitens der Gemeinde Ihringen erheben 
wir hiermit Einwendungen. Wir lehnen 
zum derzeitigen Zeitpunkt diese Flächen-
nutzungsplanänderung ab bis das Regie-
rungspräsidium Freiburg über eine Vor-
zugsvariante zum Neubau der B-31 ent-
schieden hat. Zumindest eine mögliche 
Trassenführung (Variante 4) tangiert den 
Planbereich, diese übergeordnete Stra-
ßenplanung darf in keinster Weise bis zu 
einem Entscheid beschwert werden. 

Dies wird nicht berücksichtigt. 

Zu warten, bis dass das Regierungspräsidium Frei-
burg über eine Vorzugsvariante zum Neubau der 
B-31 entschieden hat, ist für das projektierte Vor-
haben (der Errichtung eines Solarenergie-
Testfelds) nicht akzeptabel. 

Derzeit werden die Planfeststellungsunterlagen aus 
dem Jahr 2010 aktualisiert. Wann das Rechtsver-
fahren fortgesetzt wird und in der Folge davon eine 
bauliche Umsetzung möglich ist, kann derzeit nicht 
rechtsverbindlich gesagt werden. Aufgrund dieser 
Unverbindlichkeit kann auf Ebene des Flächennut-
zungsplans nur auf diese Planung verwiesen wer-
den. Sollte wider Erwarten die Planung vor Ab-
schluss der vorliegenden punktuellen Flächennut-
zungsplanänderung festgestellt werden, so wäre 
die Planfeststellung rechtsverbindlich zu berück-
sichtigen.   

Nach aktuellem Stand der bisherigen Planung mit 
insgesamt neun Varianten wird der Änderungsbe-
reich insbesondere durch die Variante Nr. 9 beein-
trächtigt. Unabhängig hiervon ist die Gemeinde 
Merdingen der Ansicht, dass die geplante Neu-
bautrasse soweit wie möglich vom Siedlungsbe-
reich entfernt sein sollte. 

Das Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung 
Straßenwesen und Verkehr hat im Zuge der früh-
zeitigen Beteiligung eine Stellungnahme abgege-
ben (Schreiben vom 07.04.2020). Darin heißt es im 
Wesentlichen, dass sich die derzeitige Varianten-
überprüfung zur Weiterführung der B 31 sich im 
Stadium der Vorplanung befindet. Ganz gleich, 
welche Variante als Vorzugsvariante gewählt wird, 
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gilt: im weiteren Planungsprozess wird die gewähl-
te Variante noch optimiert und genauer ausgearbei-
tet. In diesem Zuge könnten auch noch alle Varian-
ten 2-9 so kleinräumig verschoben werden, dass 
kein Konflikt mit dem Solartestfeld bzw. mit der 
vorliegenden 19. punktuellen Flächennutzungs-
planänderung entsteht.  

Das Regierungspräsidium Freiburg – Raumord-
nung, Baurecht und Denkmalschutz trifft mit seiner 
Stellungnahme vom 04.09.2020 (Referat 44 Stra-
ßenplanung unter Ziffer A.6.5) sachlich die gleichen 
Aussagen. 

Demnach wird durch die vorliegende Planung der 
noch ausstehende Entscheid des RP Freiburg nicht 
beschwert.  
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B KEINE BEDENKEN UND ANREGUNGEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖF-
FENTLICHER BELANGE 

 

B.1 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB ALB - Abfallwirtschaft 
(gemeinsames Schreiben vom 03.09.2020) 

B.2 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 320 Gesundheitsschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 03.09.2020) 

B.3 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 450 Gewerbeaufsicht 
(gemeinsames Schreiben vom 03.09.2020) 

B.4 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 470 Vermessung und Geoinformation 
(gemeinsames Schreiben vom 03.09.2020) 

B.5 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 510 Forst 
(gemeinsames Schreiben vom 03.09.2020) 

B.6 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 520 Brand- u. Katastrophenschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 03.09.2020) 

B.7 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 530 Wirtschaft & Klima 
(gemeinsames Schreiben vom 03.09.2020) 

B.8 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 540 Flurneuordnung und Landentwick-
lung 
(gemeinsames Schreiben vom 03.09.2020) 

B.9 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 650/660 Untere Straßenverkehrsbehörde 
und Landkreis als Straßenbaulastträger 
(gemeinsames Schreiben vom 03.09.2020) 

B.10 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 55 Naturschutz, Recht 
(Schreiben vom 11.08.2020) 

B.11 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg 
(Schreiben vom 03.08.2020) – keine weitere Beteiligung 

B.12 Handelsverband Südbaden e.V. 
(Schreiben vom 24.08.2020) – keine weitere Beteiligung 

B.13 bnNETZE GmbH 
(Schreiben vom 06.08.2020) 

B.14 Netze BW GmbH 
(Schreiben vom 03.08.2020) – keine weitere Beteiligung 

B.15 DB Energie GmbH 
(Schreiben vom 06.08.2020) 

B.16 Vodafone BW GmbH / Unitymedia BW GmbH 
(Schreiben vom 11.08.2020) 

B.17 SWEG Schienenwege GmbH 
(Schreiben vom 04.08.2020) 

B.18 Abwasserzweckverband Staufener Bucht 
(Schreiben vom 12.08.2020) 

B.19 Zweckverband Gewerbepark Breisgau 
(Schreiben vom 14.08.2020) – keine weitere Beteiligung 

B.20 Stadt Freiburg im Breisgau – Amt für Projektentwicklung und Stadterneuerung 
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(Schreiben vom 31.08.2020) 

B.21 Gemeinde Gottenheim 
(Schreiben vom 26.08.2020) 

B.22 Regierungspräsidium Stuttgart – Landesamt für Denkmalpflege 

B.23 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 47.1 Straßenplanung 

B.24 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 4 

B.25 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 5 Umwelt 

B.26 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 45 Straßenbetrieb und Verkehrstechnik 

B.27 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 53.1 Gewässer I. Ordnung, Hochwasserschutz, 
Planung und Bau 

B.28 Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V. 

B.29 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

B.30 Deutsche Telekom Technik GmbH 

B.31 Handwerkskammer Freiburg 

B.32 Polizeipräsidium Freiburg 

B.33 Badenova (Gasversorgung) 

B.34 NaBu Bezirksverband Südbaden 

B.35 BUND 

B.36 Naturschutzbeauftragter Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 

B.37 VAG Freiburg 

B.38 Stadt Breisach 
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